
Vorlage 2015/268

Beschlussvorlage Nr. 2015/268

30.11.2015

Federführend: Kulturamt
Karlheinz Geppert

Beteiligt:

Tagesordnungspunkt:

Berufung von sachkundigen Einwohnern in den Sozialausschuss
__________________________________________________________________________
Beratungsfolge:

Gemeinderat 26.01.2016 Entscheidung öffentlich
__________________________________________________________________________
Stand der bisherigen Beratung:
13.11.2014
20.01.2015

Beschlussantrag:
Der Gemeinderat beschließt die aufgeführten Personen als sachkundige Einwohner in den
Sozialausschuss zu berufen:

1 Vertreterin Gesamtelternbeirat Kindertageseinrichtungen
Frau Nicole Auerbach-Köster, Mönchweg 17, 72108 Rottenburg am Neckar
Stellvertreter: Herr Arno Tittes, Deichelweiher 1, 72108 Rottenburg am Neckar

1 Vertreter Gesamtelternbeirat Schulen
Herr Theo Keck, Rainstr. 10, 72108 Rottenburg am Neckar
Stellvertreterin: Frau Claudia Ulmer, Gerhart-Hauptmann-Str. 8, 72108 Rottenburg am Neckar.

Anlagen:

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Karlheinz Geppert
Amtsleiter
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Finanzielle Auswirkungen:

HHJ

Summe

Haushaltsstelle*

      

 Planansatz

       EUR
       EUR
       EUR
 _______________
       EUR

Inanspruchnahme einer
Verpflichtungsermächtigung

    ja    nein

- in Höhe von       EUR

- Ansatz VE im
  HHPl.       EUR

- apl/üpl.       EUR

Bereits verfügt über       EUR

Somit noch verfügbar       EUR

Antragssumme lt. Vorlage       EUR

Danach noch verfügbar       EUR

Diese Restmittel werden
noch benötigt  ja   nein

Die Bewilligung einer
überplanmäßigen/außerplanmäßigen
Ausgabe ist notwendig
in Höhe von       EUR

Deckungsnachweis:

* beginnt mit 1 = Verwaltungshaushalt; beginnt mit 2 = Vermögenshaushalt.

Jährliche Folgelasten/-kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:
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Begründung:

I. Allgemeines

Nach §40 GemO können in die beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats durch den
Gemeinderat sachkundige Einwohner widerruflich als beratende Mitglieder berufen werden.
Ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen, d.h. es
können maximal 10 Personen als sachkundige Einwohner in den Sozialausschuss berufen
werden.
Bereits seit Einrichtung des Sozialausschusses wurden sachkundige Einwohner als
Vertreter/innen der jeweiligen Organisationen und Gruppierungen bestellt.

II. Konkreter Sachverhalt

Heute werden die neuen bzw. wiedergewählten Vorsitzenden der Gesamtelternbeiräte der
Kindertageseinrichtungen und der Schulen sowie ihre Stellvertreter als sachkundige
Einwohner im Sozialausschuss vorgeschlagen:

1 Vertreter/in Gesamtelternbeirat Kindertageseinrichtungen

Frau Nicole Auerbach-Köster, Mönchweg 17, 72108 Rottenburg am Neckar
Stellvertreter: Herr Arno Tittes, Deichelweiher 1, 72108 Rottenburg am Neckar

1 Vertreter/in Gesamtelternbeirat Schule

Herr Theo Keck, Rainstr. 10, 72108 Rottenburg am Neckar
Stellvertreterin: Frau Claudia Ulmer, Gerhart-Hauptmann-Str. 8, 72108 Rottenburg am
Neckar.

III. Bestellung

Die Bestellung erfolgt in der Form der Wahl, grundsätzlich geheim mit Stimmzettel; es kann
offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.

IV. Beschlussantrag

Der Gemeinderat beschließt die aufgeführten Personen als sachkundige Einwohner in den
Sozialausschuss zu berufen:

1 Vertreterin Gesamtelternbeirat Kindertageseinrichtungen
Frau Nicole Auerbach-Köster, Mönchweg 17, 72108 Rottenburg am Neckar
Stellvertreter: Herr Arno Tittes, Deichelweiher 1, 72108 Rottenburg am Neckar

1 Vertreter Gesamtelternbeirat Schulen
Herr Theo Keck, Rainstr. 10, 72108 Rottenburg am Neckar
Stellvertreterin: Frau Claudia Ulmer, Gerhart-Hauptmann-Str. 8, 72108 Rottenburg am
Neckar.

gez.

Karlheinz Geppert
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